
 
 
 
 

 
 
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung für den Erwerb einer Sandfangpumpe im 
Bereich Abwasser           
 
 
Sachverhalt 
 
 
Bei der Ersatzbeschaffung einer Sandfangpumpe auf der Kläranlage handelt es sich um eine 
investive Maßnahme. Die dafür vorgesehenen Ansätze bei der Buchungsstelle 53.8.10/9810.7831100 
(Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen über 1.000 €) sind erschöpft. Da der 
ordnungsgemäße Betrieb der Kläranlage ohne die genannte Pumpe nicht gewährleistet werden kann, 
ist eine Verschiebung der Investition in nächstes Jahr nicht möglich. Der zusätzlich benötigte Betrag 
in Höhe 5.932,15 € ist gemäß § 117 NKomVG in Verbindung mit § 6 der Haushaltssatzung der Stadt 
Norderneys nicht unerheblich. Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG muss daher der Rat die 
überplanmäßige Auszahlung beschließen. Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen bei der 
Buchungsstelle 53.8.10/9810.7831100 (Druckrohrleitung Inselosten). 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 
       
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB IV 022.32; 022.15 VA 71/2015 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 6. nichtöffentlich 07.10.2015 

Rat der Stadt Norderney 20. öffentlich 10.12.2015 

        

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 5.932,15 € bei der Buchungsstelle 
53.8.10/9810.7831100 (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen über 1.000 €) wird 
genehmigt.  
 
Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 53.8.10/9810.7831100 
(Druckrohrleitung Inselosten).  
 
 
 
 
Norderney, 01.10.15 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
(Reising) 

 


